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§ 59 Sbg. GBG 1968
 Sbg. GBG 1968 - Salzburger Gemeindebeamtengesetz 1968

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2024

Jubiläumszuwendung,

einmalige Entschädigung

 

§ 59

 

(1) Dem Beamten kann aus Anlass der Vollendung einer Dienstzeit von 25, 35 und 40 Jahren für treue Dienste eine

Jubiläumszuwendung gewährt werden. Die Jubiläumszuwendung beträgt jeweils 200 % des Monatsbezugs, der der

besoldungsrechtlichen Stellung des Beamten in dem Monat entspricht, in den das Dienstjubiläum fällt.

 

(2) Zur Dienstzeit im Sinn des Abs 1 zählen:

1. die im bestehenden Dienstverhältnis zurückgelegte Zeit, soweit sie für die Vorrückung wirksam ist;

2. die im § 31 Abs 2 angeführten Zeiten, soweit sie für die Ermittlung des Vorrückungsstichtages berücksichtigt

worden sind;

3. die in einem Ausbildungs- oder Dienstverhältnis zu einer inländischen Gebietskörperschaft zurückgelegten Zeiten,

die für die Vorrückung bloß deshalb nicht wirksam sind, weil sie vor der Vollendung des 18. Lebensjahres liegen

oder durch die Anwendung der Überstellungsbestimmungen für die Vorrückung unwirksam geworden sind.

 

(3) Die Jubiläumszuwendung aus Anlass der 40-jährigen Dienstzeit kann auch gewährt werden, wenn der Beamte nach

einer Dienstzeit von mindestens 35 Jahren

1. durch Tod aus dem Dienststand ausscheidet;

2. aus einem anderen Grund aus dem Dienststand ausscheidet und spätestens am Tag des Ausscheidens das gemäß

§ 9a iVm § 13 Abs 1 oder § 14 Abs 2 MagBG geltende Regelpensionsalter erreicht.

In diesen Fällen ist der Jubiläumszuwendung der Monatsbezug im Zeitpunkt des Ausscheidens aus dem Dienststand

zu Grunde zu legen.
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(4) Bei Beamten, die gemäß § 9a iVm den §§ 14a oder 14b MagBG in den Ruhestand übertreten, tritt die Erfüllung der

dort genannten Voraussetzungen an die Stelle des Erreichens des Regelpensionsalters.

 

(5) Hat der Beamte die Voraussetzung für die Gewährung einer Jubiläumszuwendung erfüllt und ist er gestorben, ehe

die Jubiläumszuwendung ausgezahlt worden ist, kann die Jubiläumszuwendung seinen versorgungsberechtigten

Hinterbliebenen zur ungeteilten Hand ausgezahlt werden.

 

(6) Die Jubiläumszuwendung ist gemeinsam mit dem Monatsbezug oder Ruhebezug für den Monat Jänner oder Juli

auszuzahlen, der dem Monat der Vollendung des betreCenden Dienstjubiläums bzw des Ausscheidens aus dem

Dienststand gemäß Abs 3 als Nächster folgt. Scheidet jedoch der Beamte aus dem Dienstverhältnis aus, wird ein

allfälliger Anspruch auf Jubiläumszuwendung spätestens mit dem Ausscheiden des Beamten aus dem Dienstverhältnis

fällig.

 

(7) Beamte, deren Ruhegenuss nicht nach nach § 72 iVm § 5 Abs 2 bis 6 LB-PG gekürzt worden ist, erhalten im

Zeitpunkt der Beendigung ihres aktiven Dienstverhältnisses eine einmalige Entschädigung. Diese beträgt nach einer

ununterbrochenen im Dienst der Gemeinde zurückgelegten Dienstzeit von 25 Jahren das Einfache, von 35 Jahren das

Zweifache und von 40 Jahren das Dreifache des letzten Monatsbezugs.
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